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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Bartow (Entscheidung) 14.03.2024 Ö 
 
Sachverhalt 
Die Windpark Iven GmbH & Co. Betriebs KG, Stephanitorsbollwerk 3, 28217 Bremen, 
vertreten durch die  wpd onshore GmbH & Co KG, Buchardstraße 21 in 20095 Hamburg,  
betreibt drei Windenergieanlagen in Iven. Dieses sind die drei westlichen WEA vom Typ 
Nordex N 100, Nordex N 90 und Enercon E 101. Aufgrund einer Gesetzesänderung können 
Betreiber von bestehenden WKA eine freiwillige Zahlung an die umliegenden Gemeinden in 
einem Umkreis von 2.500 m (Radius) zahlen. 
 
Die Höhe der finanziellen Beteiligung bemisst sich hierbei an der Strommenge (§ 6 Abs.. 1 
EEG 2023) jeder einzeln in Betrieb genommenen WKA und beträgt für alle betroffenen 
Gemeinden insgesamt 0,2 Cent/kwh. Betroffene Gemeinden sind alle jene, deren 
Gemeindegebiet sich  innerhalb eines Radius von 2.500 m um den Standort der jeweiligen 
WKA befindet. 
 
Die Zuwendung erfolgt ohne Gegenleistung der Gemeinde. Der Vertrag beginnt rückwirkend 
ab 01.01.2023. Die Laufzeit endet 20 Jahre nach Inbetriebnahme der letzten WEA, mithin 
am 14.03.2028. 
 
Die Verträge sind als Anlage der Vorlage beigefügt. 
Die Gemeinde ist mit nachfolgenden Flächenanteilen betroffen: 
 
 Flächenanteil 

Gemeinde 
Bartow  (von 
insgesamt 100 %) 

erwartete 
Jahresstrommenge 

Inbetriebnahme jährlicher 
Betrag 

WEA 1 15,17 % 7.030.000 kWh 07.12.2007 2.100 EUR 
WEA 2 19,35 % 6.980.000 kWh 14.03.2008 2.700 EUR 
WEA 3 11,34 % 6.932.000 kWh 18.11.2011 1.500 EUR 

 
Insgesamt erfolgt eine freiwillige Zuwendung in Höhe von 6.400 EUR für die Jahre 2023 bis 
2028. Die tatsächlich eingespeisten Strommengen werden bis zum 31.03. des Folgejahres 
abgerechnet und die Gutschrift an die Gemeinde Bartow überwiesen. 
 
Über diese Mittel kann die Gemeinde frei verfügen. Sie werden nicht auf die 
Schlüsselzuweisungen bzw. Steuerkraft angerechnet. Demzufolge hat  diese Zuwendung 
auch keine Auswirkung auf die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage. 
 
Für die Entscheidung ist die Gemeindevertretung gemäß § 22 Abs. 3 Kommunalverfassung 



zuständig. 
 
Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt die Annahme der freiwilligen Zahlung einer 
Zuwendungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 von Windpark Iven GmbH & Co.Betriebs 
KG, Stephanitorbollwerk 3, 28217 Bremen, vertreten durch die wpd onshore GmbH & Co 
KG, Buchardstraße 21, 20095 Hamburg. 
 
Der Vertrag wird der RA Maslaton zur Prüfung vorgelegt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, 
die RA -Kanzlei mit der Prüfung zu beauftragen. 
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, mit einem seiner Stellvertreter, nach Abschluss der 
rechtlichen Prüfung der beigefügten Verträge, diese zu unterzeichnen. 
  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr:  2024   in Folgejahren:     

             
    nein       nein  x ja 

             
   x ja       einmalig    
             

         x jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

             

    stehen zur Verfügung unter    stehen nicht zur Verfügung  

           

  Produktsachkonto:     
Deckungsvorschlag: 
Produktsachkonto:   

   116010.41910000    

  Bezeichnung:     Bezeichnung:    

   
  
  

  
 
      Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

             
                    

Haushaltsmittel: 
  

0  Haushaltsmittel:     

  
Soll gesamt: 0  Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  

64.000 EUR  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  
  noch verfügbar:     

 
Erläuterungen:  
 
Zusätzliche Erträge aus Zuwendungen HHPl 2024. 
 

 

 

Anlage/n 
2 Vertrag 2 öffentlich 

 
 



Vertrag
zur finanziellen Beteiligung von Kommunen
an Windenergieanlagen (Bestandsanlagen)

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 i. V. m. § 100 Abs. 2 EEG

zwischen

Windpark lven GmbH & Co.Betriebs KG eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen
unter HRA 23468 HB, Stephanitorsbollwerk 3, 28217 Bremen, vertreten durch die vertreten durch die
wpd Betriebsmanagement GmbH, diese vertreten durch den Geschäftsführer Michael Behrens

im Folgenden „Betreiber" genannt,

und

Gemeinde Bartow, Amt Treptower Tollensewinkel, Rathausstr. 1, 17087 Altentreptow,

vertreten durch den Bürgermeister René Nast,

im Folgenden „Gemeinde Bartow" genannt,

jeder im Folgenden auch „Pal-ter oder gemeinsam „die Parteien" genannt.

Präambel
Der Betreiber betreibt einen Windpark, bestehend aus einer Windenergieanlagen (auch „WEA" ge-
nannt). Die WEA ist bereits vor Vertragsschluss in Betrieb gegangen im Sinne des § 3 Nr. 30 EEG 2023
und weist einzeln eine installierte elektrische Leistung von mehr als 1.000 Kilowatt auf. Die letzte WEA

des Windparks ist am 18.11.2011 in Betrieb gegangen.

Der Standort der vom Betreiber betriebene WEA ist in dem Lageplan eingezeichnet, der diesem Vertrag

als Anlage 1 beigefügt ist.

Der Betreiber beabsichtigt, der Gemeinde Bartow einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung gemäß
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 dieses Vertrages verbindlich anzubieten. Die Parteien vereinbaren daher

Folgendes:
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§ 1 Einsei t ige Zuwendungen des Bet reibers ohne Gegenleistung

1. Der Betreiber verpflichtet sich, der Gemeinde Bartow als betroffener Gemeinde gemäß § 6 Abs. 2

Satz 1 i. V. m. Satz 5 EEG 2023 Zuwendungen in anteiliger Höhe des insgesamt an alle betroffenen

Gemeinden zu zahlenden Betrages in Höhe von 0,2 ct/kWh ohne Gegenleistung zu zahlen. Der

Betrag ist für die von den einzelnen WEA tatsächlich in das Netz für die allgemeine Versorgung

(im Folgenden „Netz" genannt) eingespeiste Strommenge ab lnkrafttreten dieses Vertrages zu

zahlen. Die Parteien gehen davon aus, dass die Zuwendungen nicht der Umsatzsteuerpflicht un-

terliegen.

2. 1st ausschließlich die Gemeinde Bartow im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 EEG 2023 betroffen, erhält

die Gemeinde Bartow als betroffene Gemeinde den gesamten in Absatz 1 Satz 1 genannten Betrag

ohne Gegenleistung.

3. Sind mehrere Gemeinden im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 und 5 EEG 2023 betroffen, erfolgt die

Aufteilung der Zuwendungen nach Absatz 1 auf die betroffenen Gemeinden gemäß § 6 Abs. 2

Satz 5 bis 7 EEG 2023. Demnach ist bei mehreren betroffenen Gemeinden der Betrag von

0,2 ct/kWh auf die jeweiligen Gemeinden anhand des Anteils ihres jeweiligen Gebiets an der Flä-

che des Umkreises der Anlage im Bundesgebiet von 2.500 Metern Luftlinie um die Turmmitte der

einzelnen WEA aufzuteilen.

4. Die Aufteilung der Beträge auf die einzelnen Gemeinden anhand des derzeitigen Standorts der

WEA ist diesem Vertrag als Anlage 2 beigefügt.

5. Sofern ein Landkreis im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 3 EEG 2023 betroffen ist, gelten die vorstehenden

Absätze zu den betroffenen Gemeinden für den Landkreis insoweit entsprechend.

§ 2 Änderungen der  Param eter  der  einzelnen WEA

Der Standort der einzelnen WEA ergibt sich aus dem Lageplan in Anlage 1. Die einzelnen Parameter
der einzelnen WEA ergeben sich aus der Übersicht in Anlage 2. Sofern sich Parameter nach Vertrags-
schluss ändern, werden die Parteien die Anlage 2 zu diesem Vertrag, insbesondere den an die Ge-
meinde Bartow zu zahlenden Betrag in ct/kWh, in einem schriftlichen Nachtrag zu diesem Vertrag mit
Wirkung ab dem Zeitpunkt der Änderung anpassen.

§ 3 Änderungen des Gemeindegebiets

Die Gemeinde Bartow wird dem Betreiber jede Änderung des Gemeindegebietes und den Zeitpunkt,

zu dem die Änderung des Gemeindegebiets erfolgt, unverzüglich mitteilen.

§ 4 Erm i t t lung der  relevanten St rom m engen

Die tatsächlich eingespeiste Strommenge bestimmt sich nach den Strommengen, die der Betreiber am

Verknüpfungspunkt der einzelnen WEA mit dem Netz an den Stromabnehmer (z.B. Direktvermarkter,

Netzbetreiber) liefert. Der Umfang der Strommengen entspricht den an den relevanten Messstellen

gemessenen Strommengen, die in den Bilanzkreis des Stromabnehmers eingestellt und auf Grundlage

der gesetzlichen Vorschriften (insb. EEG, Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) und Mess- und Eichgesetz

(MessEG)) erfasst werden. Sofern eine gemeinsame Messung der von mehreren WEA eingespeisten
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Strommengen am Netzverknüpfungspunkt erfolgt, erfolgt die Aufteilung der Strommengen auf die ein-

zelnen WEA in der gleichen Weise wie bei der Abrechnung der Strommengen gegenüber dem Strom-

abnehmer, wenn dies den gesetzlichen Vorgaben zu Messung und Messstellenbetrieb entspricht. Fik-

tive Strommengen im Sinne von Anlage 2 Nr. 7.2 zum EEG 2023 werden nicht berücksichtigt.

§ 5 Keine Gegenleistung der  Gemeinde und keine Zweckbindung

1. Die Zahlung der Beträge nach § 1 dieses Vertrages i. V. m. Anlage 2 erfolgt als einseitige Leistung

des Betreibers an die Gemeinde Bartow ohne jedweden — direkten oder indirekten — Gegenleis-
tungsanspruch des Betreibers. Die Gemeinde Bartow ist aufgrund dieses Vertrages nicht verpflich-

tet, irgendeine — direkte oder indirekte — Handlung oder Unterlassung für den Betreiber vorzu-
nehmen.

2. Sofern die Gemeinde Bartow irgendwelche Handlungen oder Unterlassungen vornimmt, die dem

Betreiber direkt oder indirekt zugutekommen, stehen diese nicht im Zusammenhang mit der Zah-

lung nach § 1 dieses Vertrages i. V. m. Anlage 2.

3. Die Zahlung nach § 1 dieses Vertrages i. V. m. Anlage 2 erfolgt ohne jedwede Zweckbindung an

die Gemeinde Bartow, und die Gemeinde Bartow kann ohne jede Mitwirkung oder Einflussnahme

des Betreibers über die Verwendung der nach § 1 dieses Vertrages i. V. m. Anlage 2 gezahlten

Mittel selbstbestimmt entscheiden.

4. Die Parteien sind sich darüber einig, dass der vorliegende Vertrag über eine Zahlung des Betrei-

bers an die Gemeinde Bartow gemäß § 6 Abs. 4 Satz 3 EEG 2023 nicht als Vorteil im Sinne der §§

331 bis 334 des Strafgesetzbuchs gilt.

§ 6 Abrechnung und Zahlung

1. Der Betreiber erstellt für die tatsächlich eingespeisten Strommengen nach § 4 dieses Vertrages

jährlich für den Abrechnungszeitraum vom 01.01 bis 31.12. bis zum [31.03.] des auf den Abrech-

nungszeitraum folgenden Jahres eine ordnungsgemäße Gutschrift für die Gemeinde Bartow. Die

Gutschrift ist sodann bis zum 15.04. zur Zahlung fällig.

2. Die Gemeinde Bartow ist berechtigt, sich die Höhe der Zahlungen über die gutgeschriebenen

Strommengen in geeigneter Form nachweisen zu lassen. Als Nachweis für die tatsächlichen

Strommengen genügt die Vorlage der Abrechnungen des Betreibers über die an den Netzbetrei-

ber und/oder anderen Stromabnehmer gelieferten Strommengen.

3. Die Gemeinde Bartow wird den Betreiber, wenn und soweit erforderlich, bei der Geltendma-

chung des Anspruchs des Betreibers gegenüber dem Netzbetreiber nach § 6 Abs. 5 EEG 2023,

unterstützen, insbesondere durch Vorlage der Bestätigung über die erfolgten Zahlungen an die

Gemeinde Bartow.

4. Die Zahlungen des Betreibers erfolgen auf das nachfolgende Konto der Gemeinde Bartow:

Bank:

IBAN:

BIC:
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§ 7 Vert ragsbeginn, Laufzei t , Kündigung

1. Der Vertrag beginnt am 01.01.2023.

2. Die Laufzeit des Vertrages endet 20 Jahre nach lnbetriebnahme der letzten WEA des in der Prä-

ambel genannten Windparks, mithin am 18.11.2031 .

3. Die Gemeinde Bartow kann diesen Vertrag jederzeit mit einer Frist von drei Monaten zum Ende

eines Kalenderjahres kündigen. Der Betreiber kann den Vertrag jederzeit mit einer Frist von 12.

Monaten zum Jahresende ordentlich kündigen.

4. Beide Parteien können diesen Vertrag ganz oder teilweise aus wichtigem Grund kündigen. Ein

wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

(a) die Gemeinde Bartow nicht bzw. nicht mehr im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 2 EEG 2023 betrof-

fen ist,

(b) die Regelung in § 6 EEG 2023 in Bezug auf Windenergieanlagen insgesamt gestrichen wird

bzw. für verfassungswidrig oder europarechtswidrig erklärt wird,

(c) die Zahlungen nach § 1 i. V. m. § 2 dieses Vertrages verboten oder unzulässig werden,

(d) die für die Errichtung und den Betrieb aller WEA erforderlichen Genehmigungen zurückge-

nommen bzw. widerrufen werden,

(e) der Betrieb aller WEA endgültig eingestellt wird

5. lm Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund enden die beiderseitigen Vertragspflichten mit

sofortiger Wirkung. Die kündigende Partei kann in ihrer Kündigungserklärung einen späteren

Endtermin bestimmen.

§ 8 Rechtsnachfolge bezügl ich der Betreiberstel lung

Wenn und soweit der Betreiber seine Stellung als Anlagenbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 2 EEG 2023
verliert oder aufgibt und die Betreiberstellung auf einen Dritten übergeht, ist der Betreiber verpflich-
tet, soweit alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf den neuen Betreiber im Sinne des § 3 Nr.

2 EEG 2023 zu übertragen. Der Betreiber zeigt der Gemeinde Bartow jede Übertragung unaufgefor-

dert und unverzüglich schriftlich an unter Beifügung der vollständigen Kontaktdaten des neuen Be-

treibers. Eine Zustimmung der Gemeinde Bartow zur Rechtsnachfolge ist nicht erforderlich. Die vo-

rangehenden Sätze gelten für alle weiteren Wechsel auf Seiten des Betreibers entsprechend.

§ 9 Veröf fent l i chung und Wei tergabe des Ver t rages;  Datenschutz

1. Die Parteien sind berechtigt, diesen Vertrag unter anderem aus Gründen der Transparenz insge-

samt oder Teile dieses Vertrages sowie das Beiblatt zu veröffentlichen. Sofern der Vertrag perso-

nenbezogene Daten enthält, deren Offenlegung nach den datenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen unzulässig ist, ist der Vertrag ohne diese personenbezogenen Daten zu veröffentlichen. So-

fern der Vertrag Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Betreibers enthält, wird die Gemeinde

Bartow den Vertrag ohne die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse veröffentlichen.
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2. Sonstige öffentlich-rechtliche Pflichten der Gemeinde Bartow zur Offenlegung des Vertrages
bleiben unberührt.

3. Der Betreiber ist berechtigt, diesen Vertrag insgesamt oder Teile dieses Vertrages sowie die auf-
grund dieses Vertrages geleisteten Zahlungen gegenüber dem Netzbetreiber offen zu legen, so-
weit dies zur Geltendmachung des Anspruchs nach § 6 Abs. 5 EEG 2023 erforderlich ist.

4. Wenn im Rahmen der Vertragserfüllung, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen

• personenbezogene Daten betroffener Personen von einer Partei an die jeweils andere Par-
tei weitergegeben werden und/oder

• betroffene Personen auf Veranlassung der einen Partei die jeweils andere Partei kontaktie-
ren,

verpflichten sich die Vertragsparteien, die der jeweils anderen Partei nach Art. 13 und/oder
Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) obliegenden Informationspflichten gegenüber
den eigenen Mitarbeiter*inne.n, Erfüllungsgehilf*innen und Dienstleistern (betroffene Personen)
zu erfüllen.

§ 10 Verhältnis zu anderen Pflichten

Die Zahlungspflichten des Betreibers nach diesem Vertrag lassen andere Zahlungspflichten des Betrei-
bers an die Gemeinde Bartow, insbesondere landesrechtliche Zahlungspflichten von Windenergiean-
lagenbetreibern an die Gemeinden, unberührt.

§ 11 Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so bleibt dieser Vertrag im Übrigen davon unberührt. Die Parteien werden anstelle der
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung eine Regelung vereinbaren, die wirtschaftlich
oder rechtlich den mit diesem Vertrag verfolgten Zweck und den Vorstellungen und Interessen
der Parteien in gesetzlich erlaubter Weise am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für eine Lü-
cke im Vertrag.

2. Sofern die Bestimmungen dieses Vertrages von den Vorgaben des EEG in der für die WEA jeweils
geltenden Fassung abweichen, gehen die Vorgaben des EEG in der für die WEA jeweils gelten-
den Fassung den Bestimmungen dieses Vertrages vor.

3. Veränderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Dies gilt auch für die Abweichung von dieser Schriftformklausel.

4. Der ausschließliche Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen für alle Streitigkei-
ten aus diesem Vertrag ist der Sitz der Gemeinde Bartow. Das Gleiche gilt, wenn der Betreiber
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

§ 12 Anlagen

Ergänzend zu diesem Vertrag sind folgende Anlagen beigefügt, die ebenfalls Vertragsinhalt sind:

• Anlage 1: Lageplan des Windparks

Seite 5/9



• Anlage 2: Zahlungshöhen, Standorte der einzelnen WEA, Anteile Gjemeindegebiet(e) und

Parameter der einzelnen WEA

...................... , den ..................... ...................... , den .....................

Betreiber Gemeinde Bartow
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Anlage 1

Lageplan des Windparks

Anlage 1
" Windpark IVEN III"
Lageplan übersicht 1 WEA
Nach § 6 EEG - Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau

Kommunenanteil
Landkreis Meckl. Seenp lane, Amt Treptower Tollensewinkel. Gemeinde Bartow
Landkreis Vorpommern-Greifswald Amt Anklam-Land
Gemeinden: !yen, Krien, Krusenfelde, Spantekow M 1 : 50.000
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An lage 1
"Windpark IVEN In"
Lageplan Flächenermittlung WEA 03
Nach § 6 EEG - Finanzielle Beteiligung der Konununen ani Ausbau

Kommunenanteil
Landkreis Meckl. Seenplatte, Amt Treptower Tollensewinkel, Gemeinde Bartow
Landkreis Vorpommern-Greifswald Amt Anklam-Land
Gemeinden: !yen, Krien, Krusenfelde, Spantekow 1 : 40.000

Bartow
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•WEA 03
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50.9%

B19

ZEICHENERKLARUNG:

• Standort der W indenergie.anlage

0 2.500rn - Radius

KIM LI Flachenanteil der Gerneinde

Gerneindegrenzen Bundeslandgre-nze

Datum: 17.10.2023 / Kan
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Anlage 2

Zahlungshöhen, Standorte der WEA, Antei le Gemeindegebiet (e) und
Parameter der WEA

Standorte der Windenergieanlagen

WEA des Windparks Standortkoordinaten

Längenwert: 13,400805
WEA 3

Breitenwert: 53,797083

Anteil der Gemeindegebiete am 2.500-Meter-Radius nach § 6 Abs. 2 Satz 2 und 5 EEG 2023

WEA 3 Anteil in % Anteiliger Betrag in ct/kWH

Anteil Gemeinde Bartow 11,34 0,02268

Anteil Gemeinde lven 50,69 0,10138

Anteil Gemeinde Krien 4,63 0,00926

Anteil Gemeinde Krusenfelde 2,27 0,00454

Anteil Gemeinde Spantekow 31,06 0,06212

Weitere Parameter der Windenergieanlagen (soweit bekannt)

WEA 3

Anlagentyp Enercon E-101

Nabenhöhe 99 m

Installierte Leistung 3,05 MW

Erwartete Jahresstrommenge (soweit bekannt) 6.932.000 kWh

lnbetriebnahmedatum 18.11.2011
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